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Erwägungen

E. 2
Die Haft begann am 28. Juli 2022, 10.00 Uhr. Sie wird für sechs Wochen bis zum 7.
September 2022, 12.00 Uhr, angeordnet.

E. 3
Die Verfahrens- und Vollzugskosten seien auf die Staatskasse zu nehmen.

E. 3.1
Gemäss Art. 76a Abs. 1 lit. a AIG müssen konkrete Anzeichen dafür vorliegen, dass sich
die betroffene Person der Durchführung der Wegweisung entziehen will. Davon ist
insbesondere dann auszugehen, wenn einer der in Art. 76a Abs. 2 AIG genannten Umstände
vorliegt.

E. 3.2
Der Gesuchsgegner bringt im Wesentlichen vor, er besuche einen Deutschkurs und er wolle
das Diplom für den besuchten Kurs erhalten. Der Kurs gehe in einem Monat zu Ende;
danach könne man ihn inhaftieren (MI- act. 125 f.). Ergänzend führt sein Rechtsvertreter im
Wesentlichen aus, der Gesuchs- gegner habe sich in der Schweiz korrekt verhalten und auch
gesagt, er werde nicht untertauchen. Er habe sich in keinem Moment dahingehend
geäussert, dass angenommen werden könnte, er würde nicht sofort gehen. Es würden
Anzeichen fehlen, dass sich der Gesuchsgegner behördlichen Anordnungen grundsätzlich
widersetze. Seine Vorgeschichte in der Schweiz lasse den entsprechenden Schluss nicht zu.
Dementsprechend

- 7 - könne nicht gesagt werden, er würde sich bei einer Freilassung behördlichen
Anordnungen widersetzen und nicht ausreisen. Zudem habe der Gesuchsgegner gravierende
gesundheitliche Probleme. Er leide unter Magenproblemen und werde medikamentös
behandelt. Ohne Vorliegen eines Arztberichtes werde die Hafterstehungsfähigkeit
bestritten. Dementsprechend könne der Gesuchsgegner nicht in Haft behalten werden,
zumal die beantragte bzw. in Aussicht gestellte Administrativhaft von sechs Wochen zu
lange sei, wenn man berücksichtige, dass die Ausschaffung sofort vollzogen werden könne
und der Gesuchsgegner auch nicht untertauchen wolle (act. 16 ff.).

E. 3.3
Anlässlich seiner Befragung durch das MIKA am 28. Juli 2022 wurde dem Gesuchsgegner
der Nichteintretensentscheid des SEM vom 5. Juli 2022 eröffnet und erläutert (MI-act. 124).
In der Folge gab der Gesuchsgegner wiederholt zu Protokoll, dass er nicht bereit sei, nach
Österreich zurückzukehren (MI-act. 124, 126). Entgegen der Auffassung seines



Rechtsvertreters äusserte er diese Weigerung somit im Wissen darum, dass er die Schweiz
verlassen muss. Damit und aufgrund des Umstandes, dass der Gesuchsgegner in diversen
Dublin-Staaten unterschiedliche Identitäten verwendet hatte, liegen konkrete Anzeichen im
Sinne von Art. 76a Abs. 2 lit. b und c AIG vor, dass er sich dem Vollzug der Wegweisung
entziehen würde, womit der genannte Haftgrund erfüllt ist.

E. 4
Bezüglich der Haftbedingungen liegen keine Beanstandungen vor.

E. 5
Es liegen auch keine Anzeichen dafür vor, dass das MIKA dem Beschleunigungsgebot
nicht ausreichend Beachtung geschenkt hätte.

E. 6
Abschliessend stellt sich die Frage, ob die Haftanordnung deshalb nicht zu bestätigen sei,
weil sie im konkreten Fall gegen das Prinzip der Verhältnismässigkeit verstossen würde.
Eine mildere Massnahme zur Sicherstellung des Vollzugs der Wegweisung ist nicht
ersichtlich. Bezüglich der familiären Verhältnisse ergeben sich keine Anhaltspunkte,
welche gegen eine Haftanordnung sprechen würden. Entgegen der Auffassung seines
Rechtsvertreters führen die Magenprobleme des Gesuchsgegners nicht dazu, dass dieser
nicht hafterstehungsfähig wäre. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs äusserte der
Gesuchsgegner Medikamente einzunehmen, mit welchen es ihm besser gehe (MI-act. 126).
Überdies besteht die Möglichkeit, bei Bedarf eine ärztliche Konsultation zu verlangen.
Insgesamt sind keinerlei Gründe ersichtlich, welche die angeordnete Haft als
unverhältnismässig erscheinen liessen.
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E. 7
Das MIKA ordnete die Administrativhaft gestützt auf Art. 76a Abs. 3 lit. c AIG für sechs
Wochen an (act. 1 ff.). Nachdem der Vollzug der Rückführung massgeblich vom Verhalten
des Gesuchsgegners abhängig ist und es diesbezüglich zu Verzögerungen kommen kann, ist
die beantragte Haftdauer – entgegen der Auffassung des Rechtsvertreters des
Gesuchsgegners – nicht zu beanstanden. Im Übrigen ist festzuhalten, dass das MIKA bisher
stets bemüht war, Ausschaffungen so rasch wie möglich zu vollziehen. Weigert sich der
Gesuchsgegner, ein Transportmittel zur Durchführung der Überstellung in den zuständigen
Dublin-Zielstaat zu besteigen, oder verhindert er auf eine andere Art und Weise durch sein
persönliches Verhalten die Überstellung, so kann er, um die Überstellung sicherzustellen,
weiter in Haft belassen werden, sofern die Anordnung der Haft nach Art. 76a Abs. 3 lit. c
AIG nicht mehr möglich ist und eine weniger einschneidende Massnahme nicht zum Ziel
führt (Renitenzhaft). Die Haft darf nur so lange dauern, bis die erneute Überstellung
möglich ist, jedoch höchstens sechs Wochen. Sie kann mit Zustimmung der richterlichen
Behörde verlängert werden, sofern der Gesuchsgegner weiterhin nicht bereit ist, sein
Verhalten zu ändern. Die Höchstdauer dieser Haft beträgt drei Monate (Art. 76a Abs. 4
AIG).

E. 8
Es bestehen überdies keine Anzeichen dafür, dass die für die Rückführung des
Gesuchsgegners nach Österreich notwendigen Schritte nicht innert der jeweils maximal



zulässigen Haftdauer abgeschlossen werden könnten und die Haft gemäss Art. 80a Abs. 7
lit. a AIG zu beenden wäre. III.
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